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1. Der Kreisparteitag beschließt die anliegenden Vorgaben zur Wahl der lokalen 13 

Ansprechpartner, zur Bestimmung ihres Zuständigkeitsgebiets und ihres 14 

Aufgabenbereichs 15 

2. Folgende Gebiete des Landkreises Oberspreewald-Lausitz werden für die Wahl lokaler 16 

Ansprechpartner gebildet: 17 

a. Ortsverband OSL-Nord 18 

Mit den Städten/Gemeinden/Ämtern und den zugehörigen Ortschaften:  19 

Lübbenau (Spreewald), Vetschau, Calau, Altdöbern 20 

b. Ortsverband OSL-Mitte 21 

Mit den Städten/Gemeinden/Ämtern und den zugehörigen Ortschaften: 22 

Senftenberg, Großräschen, Schipkau 23 

c. Ortsverband OSL-Süd 24 

Mit den Städten/Gemeinden/Ämtern und den zugehörigen Ortschaften: 25 

Lauchhammer, Schwarzheide, Ruhland, Ortrand 26 

3. Der Kreisparteitag setzt den Beschluss anhand des Vorschlags des Kreisvorstandes zur 27 

Gestaltung der Zuständigkeitsgebiete auf dem Kreisparteitag um und wählt die lokalen 28 

Ansprechpartner.  29 

4. Der Kreisvorstand wird beauftragt, den Beschluss auf der Homepage des Kreisverbandes 30 

zu veröffentlichen. 31 

 32 
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Begründung   34 

Erfolgt mündlich 35 

  36 
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Vorgaben zur Wahl der lokalen Ansprechpartner,  1 

zur Bestimmung ihres Zuständigkeitsgebiets und ihres Aufgabenbereichs 2 

 3 
 4 
Beschlossen auf dem Kreisparteitag 27.08.2021. 5 
 6 
Die folgenden Bestimmungen sind verbindlich für den Kreisverband Oberspreewald-Lausitz sowie seine 7 

Organe. Es handelt sich dabei jedoch ausdrücklich nicht um eine Vorgabe mit Satzungsrang, sondern 8 

lediglich um einen einfachen Kreisparteitagsbeschluss mit den entsprechenden Rechtsfolgen. 9 

 10 

§1 Zweck 11 

Lokale Ansprechpartner sind Mitglieder der FDP Oberspreewald-Lausitz, die den Kreisvorstand nach §10 12 

der Kreisverbandssatzung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben in einem bestimmten 13 

Zuständigkeitsgebiet unterstützen. Die lokalen Ansprechpartner dürfen öffentlichkeitswirksam den Titel 14 

„Ortsvorsitzende(r)“ verwenden. 15 

§2 Zuständigkeitsgebiet 16 

Das Zuständigkeitsgebiet eines lokalen Ansprechpartners richtet sich in der Regel nach den Grenzen der 17 

kommunalen Gebietskörperschaften und wird im Zusammenhang mit der Wahl der entsprechenden 18 

Person festgelegt. Das Zuständigkeitsgebiet kann mehrere Städte und Gemeinden umfassen. Das 19 

Zuständigkeitsgebiet darf öffentlichkeitswirksam als „Ortsverband“ bezeichnet werden. 20 

§3 Aufgabenbereich 21 

Die lokalen Ansprechpartner werden im Rahmen der politischen Verantwortung des Kreisvorstandes in 22 

ihrem Zuständigkeitsgebiet eigenständig tätig. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören insbesondere die 23 

Mitgliederbetreuung, die Öffentlichkeitsarbeit vor Ort und die Meinungsbildung der Partei zu lokalen 24 

Themen unter Einbeziehung der übrigen Mitglieder im entsprechenden Zuständigkeitsgebiet. Das 25 

Beitragswesen sowie die Pflege der zentralen Mitgliederdatenbank verbleiben weiterhin beim 26 

Kreisvorstand. Die Rechte des Kreisvorstandes und der übergeordneten Gliederungen bleiben unberührt. 27 

Lokale Ansprechpartner sind keine gesetzlichen Vertreter des Kreisverbandes im Sinne des §26 BGB. 28 

§4 Wahl und Amtsdauer 29 

Die lokalen Ansprechpartner werden auf dem Kreisparteitag, im selben Turnus wie der Kreisvorstand, für 30 

die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim in verbundener Einzelwahl 31 

nach §5 Abs. 5 der Landesgeschäftsordnung. Wahl- und Vorschlagsberechtigt sind alle anwesenden, 32 

stimmberechtigten Mitglieder des FDP Kreisverbandes Oberspreewald-Lausitz, unabhängig ihres 33 

Wohnortes. Vorschläge werden unter Nennung des Kandidaten und des Zuständigkeitsgebiets 34 

aufgenommen. Im Übrigen sind die Bestimmungen des §5 der Landesgeschäftsordnung anzuwenden. 35 

Die Amtszeit und die Neubesetzung nach Ausscheiden eines lokalen Ansprechpartners richten sich nach 36 

den Vorgaben für den Kreisvorstand gemäß §10 der Kreisverbandssatzung.  37 
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